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Kundeninformationen nach VVG 
Die nachfolgende Kundeninformation gibt in übersichtlicher und knapper Form einen Überblick über die Identität des Versicherers und den wesentlichen Inhalt des 
Versicherungsvertrages (Art. 3 des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag, VVG). 

Wer ist Versicherer? 
Der Versicherer ist die ELVIA Reiseversicherungs-Gesellschaft AG, nachstehend ELVIA genannt, mit Sitz an der Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen.  

Wer ist Versicherungsnehmerin? 
Versicherungsnehmerin ist die Kuoni AG mit Sitz an der Neue Hard 7, 8010 Zürich. 

Welche Risiken sind versichert und wie ist der Umfang des Versicherungsschutzes? 
Die versicherten Risiken sowie der Umfang des Versicherungsschutzes ergeben sich aus der Versicherungsbestätigung und den Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen (AVB). 

Welche Personen sind versichert? 
Aufgrund des mit der Versicherungsnehmerin abgeschlossenen Kollektivversicherungsvertrages gewährt die ELVIA Reiseversicherungs-Gesellschaft den mit dem 
Antrag definierten und auf der Versicherungsbestätigung bezeichneten Personen Versicherungsschutz sowie ein mit den Versicherungsleistungen im Zusammenhang 
stehendes direktes Forderungsrecht.  
Die versicherten Personen ergeben sich aus der Versicherungsbestätigung und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB). 

Welche wesentlichen Ausschlüsse bestehen? 
� Ereignisse, die bei Beitritt zur Kollektivversicherung oder Reisebuchung bereits eingetreten sind oder deren Eintritt für die versicherte Person bei Beitritt zur Kollek-

tivversicherung oder Reisebuchung erkennbar war. 
� Schäden, bei denen die leistende Versicherung keinen Selbstbehalt vorsieht..  
� Ereignisse im Zusammenhang mit der Teilnahme an gewagten Handlungen bei denen man sich wissentlich einer Gefahr aussetzt.  
Diese Auflistung enthält nur die gebräuchlichsten Ausschlüsse. Weitere Ausschlüsse ergeben sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und aus dem VVG. 

Wie hoch ist die Prämie? 
Die Höhe der Prämie hängt von den jeweiligen versicherten Risiken und der gewünschten Deckung ab. Die Höhe der Prämie wird mit dem Antrag definiert und geht aus 
der Versicherungsbestätigung hervor. 

Welche Pflichten haben die versicherten Personen? 
� Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Melde-, Auskunfts- oder Verhaltenspflichten vollumfänglich nachzukommen (z.B. unverzügliche Meldung eines Schadenfalls 

an die ELVIA). 
� Alles zu unternehmen, was zur Minderung des Schadens und zu dessen Klärung beitragen kann (z.B. Ermächtigung Dritter der ELVIA zur Abklärung des Versiche-

rungsfalles die entsprechenden Unterlagen, Informationen etc. herauszugeben). 
Diese Auflistung enthält nur die gebräuchlichsten Pflichten. Weitere Pflichten ergeben sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und aus dem VVG. 

Wann beginnt und endet die Versicherung? 
Beginn und Ende der Versicherung werden mit dem Antrag definiert und sind in der Versicherungsbestätigung aufgeführt.  

Wie behandelt die ELVIA Daten? 
Die ELVIA bearbeitet Daten, die sich aus den Vertragsunterlagen oder der Vertragsabwicklung ergeben und verwendet diese insbesondere für die Bestimmung der 
Prämie, für die Risikoabklärung, für die Bearbeitung von Leistungsfällen, für statistische Auswertungen sowie für Marketingzwecke. Die Daten werden physisch oder 
elektronisch aufbewahrt. 
Falls erforderlich werden die Daten im erforderlichen Umfang an involvierte Dritte, namentlich andere beteiligte Versicherer, Behörden, Anwälte und externe Sachver-
ständige weitergeleitet. Eine Datenweitergabe kann auch zum Zweck der Aufdeckung oder Verhinderung eines Versicherungsmissbrauchs erfolgen.   

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) 
Die ELVIA Reiseversicherungs-Gesellschaft (nachstehend ELVIA genannt) haftet für die gemäss Kollektiv-Versicherungsvertrag mit der Kuoni Gruppe und deren 
Veranstaltermarken Kuoni, Helvetic Tours, Netto Reisen etc. vereinbarten und in diesem Versicherungsdokument aufgeführten Leistungen. Diese sind definiert durch 
die Gemeinsamen Bestimmungen zusammen mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) pro Versicherungskomponente sowie ergänzend durch die 
Bestimmungen des Schweizerischen Versicherungsvertrags-Gesetzes.  
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I Gemeinsame Bestimmungen für alle Versicherungskomponenten 
Die Gemeinsamen Bestimmungen für alle Versicherungskomponenten gelten nur sofern keine anders lautenden Bestimmungen in den Besonderen Bestimmun-
gen zu den einzelnen Versicherungskomponenten vorgesehen sind. 

1 Versicherte Personen 
Versichert ist, wer in der Buchungsbestätigung bzw. Arrangementrechnung als versichert aufgeführt ist. 

2 Örtlicher Geltungsbereich 
Die Versicherungen gelten weltweit, sofern kein anderer Geltungsbereich in den Besonderen Bedingungen zu den einzelnen Versicherungskomponenten vorge-
sehen ist. 

3 Pflichten im Schadenfall 
3.1 Die versicherte Person ist verpflichtet, alles zu unternehmen, was zur Minderung des Schadens und zu dessen Klärung beitragen kann. 
3.2 Die versicherte Person ist verpflichtet, ihren vertraglichen oder gesetzlichen Melde-, Auskunfts- oder Verhaltenspflichten vollumfänglich nachzukommen (u.a. 

unverzügliche Anzeige des versicherten Ereignisses bei der in den Gemeinsamen Bestimmungen genannten Kontaktadresse). 
3.3 Wenn der Schaden wegen einer Erkrankung oder Verletzung eingetreten ist, hat die versicherte Person dafür zu sorgen, dass die behandelnden Ärzte gegenüber 

der ELVIA von ihrer Schweigepflicht befreit werden.  
3.4 Kann die versicherte Person Leistungen, welche die ELVIA erbracht hat, auch gegenüber Dritten geltend machen, muss sie diese Ansprüche wahren und an die 

ELVIA abtreten.  
3.5 Folgende Dokumente müssen der ELVIA bei der in den Gemeinsamen Bestimmungen genannten Kontaktadresse eingereicht werden (je nach versichertem 

Ereignis): 
- Buchungsbestätigung bzw. Arrangementrechnung im Original (Versicherungsnachweis) 
- Belege für unvorhergesehene Kosten im Original 
- Dokumente bzw. offizielle Atteste, die den Eintritt des Schadens belegen (z. B. detailliertes Arztzeugnis mit Diagnose, Attest des Arbeitgebers, Polizeirap-

port, usw.) 
- Rechnungen über die versicherten, zusätzlichen Kosten im Original 
- Tatbestandsaufnahme 

4 Verletzung der Pflichten 
Verletzt die anspruchsberechtigte Person ihre Pflichten, kann die ELVIA ihre Leistungen ablehnen oder kürzen. 

5 Nicht versicherte Ereignisse 
5.1 Ist ein Ereignis bei Vertragsabschluss oder Reisebuchung bereits eingetreten oder war sein Eintritt für die versicherte Person bei Vertragsabschluss oder Reise-

buchung erkennbar, besteht kein Anspruch auf Leistung. 
5.2 Nicht versichert sind Ereignisse, welche die versicherte Person wie folgt herbeigeführt hat: 
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- Missbrauch von Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln 
- Suizid oder versuchter Suizid 
- Teilnahme an Streiks oder Unruhen 
- Teilnahme an Wettfahrten und Trainings mit Motorfahrzeugen oder Booten 
- Teilnahme an gewagten Handlungen, bei denen man sich wissentlich einer Gefahr aussetzt 
- grobfahrlässiges oder vorsätzliches Handeln/Unterlassen 
- Begehung von Verbrechen bzw. Vergehen oder der Versuch dazu 

5.3 Nicht versichert sind Umtriebe, die mit einem versicherten Ereignis in Zusammenhang stehen, z.B. Kosten für die Wiederbeschaffung der versicherten Sachen 
oder für polizeiliche Zwecke.  

5.4 Nicht versichert sind nachstehende Ereignisse und deren Folgen: Krieg, Terroranschläge, Unruhen aller Art, Epidemien, Pandemien, Naturkatastrophen und 
Vorfälle mit atomaren, biologischen oder chemischen Substanzen. 

5.5 Nicht versichert sind Folgen aus Ereignissen von behördlichen Verfügungen, z.B. Vermögensbeschlagnahme, Haft oder Ausreisesperre.  
5.6 Wenn der Zweck der Reise eine stationäre medizinische Behandlung ist. 
5.7 Wenn der Gutachter (Experte, Arzt usw.) direkt begünstigt oder mit der versicherten Person verwandt, bzw. verschwägert ist.  
5.8  Nicht versichert sind Kosten im Zusammenhang mit Entführungen. 
6 Definitionen 
6.1 Schweiz 

Unter den Geltungsbereich Schweiz fallen die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. 
6.2 Reise 
 Eine Reise beinhaltet entweder einen Hin- und Rückflug oder mindestens eine Übernachtung ausserhalb des üblichen Wohnsitzes sowie einen Hin- und Rück-

weg und dauert maximal 92 Tage. 
6.3 Reiseunternehmen 
 Als Reiseunternehmen (Reiseveranstalter, Reisevermittler, Fluggesellschaften, Autovermietungen, Hotels, Veranstalter von Kursen usw.) gelten sämtliche Unter-

nehmen, die aufgrund eines Vertrages mit der und für die versicherte Person Reiseleistungen erbringen. 
6.4 Motorfahrzeugunfall 
 Als Unfall gilt ein Schaden am versicherten Motorfahrzeug, der durch ein plötzliches und gewaltsam von aussen einwirkendes Ereignis verursacht wird und 

dadurch eine Weiterfahrt verunmöglicht oder bewirkt, dass eine Weiterfahrt gesetzlich nicht mehr zulässig ist. Dazu gehören insbesondere Ereignisse durch Auf-
prall, Zusammenstoss, Umkippen, Absturz sowie durch Ein- und Versinken. 

7 Komplementärklausel 
7.1 Hat eine versicherte Person Anspruch aus einem anderen Versicherungsvertrag (freiwillige oder obligatorische Versicherung), beschränkt sich die Deckung auf 

den Teil der ELVIA-Leistungen, der denjenigen des anderen Versicherungsvertrages übersteigt. Die Kosten werden insgesamt nur einmal vergütet. 
7.2 Hat die ELVIA trotzdem Leistungen für den gleichen Schaden erbracht, gelten diese als Vorschuss, und die versicherte Person tritt ihre Ansprüche gegen den 

Dritten (Haftpflichtiger, freiwillige oder obligatorische Versicherung) in diesem Umfang an die ELVIA ab. 
8 Verjährung 
 Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren zwei Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet. 
9 Normenhierarchie 
 Die Besonderen Bestimmungen zu den einzelnen Versicherungskomponenten gehen den Gemeinsamen Bestimmungen für alle Versicherungskomponenten vor. 
10 Gerichtsstand und anwendbares Recht 
10.1 Klagen gegen die ELVIA können beim Gericht, am Sitz der Gesellschaft oder am schweizerischen Wohnort der versicherten oder anspruchsberechtigten Person 

eingereicht werden. 
10.2 In Ergänzung zu diesen Bestimmungen gilt das schweizerische Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG).  
11 Kontaktadresse 
 ELVIA, Hertistrasse 2, Postfach, 8304 Wallisellen 

II Besondere Bestimmungen zu den einzelnen Versicherungskomponenten 

A Selbstbehaltsausschluss-Versicherung (CDW)  

1 Versichertes Fahrzeug 
Die Versicherung erstreckt sich auf das von der versicherten Person gemietete Fahrzeug. 

2 Geltungsbereich 
2.1 Die Versicherung gilt weltweit, mit Ausnahme von Israel und Jamaika. 
2.2 Der Versicherungsschutz beginnt ab dem im Mietvertrag dafür eingetragenen Datum und endet mit der Rückgabe des Fahrzeuges beim Autovermieter, spätes-

tens jedoch nach 92 Tagen seit Reisebeginn. Der Versicherungsschutz gilt für Schäden, die innerhalb der Vertragsdauer verursacht werden. 
3  Versicherungssummen 

Die Versicherungssumme ist auf den vom Vermieter (oder von einer anderen Versicherung) belasteten Selbstbehalt begrenzt.  
4 Versicherungsleistungen 
4.1 Die Versicherung versteht sich als Zusatzversicherung für Mietfahrzeuge. Im Schadenfall erstattet die ELVIA der versicherten Person einen vom Vermieter (oder 

von einer anderen Versicherung) belasteten Selbstbehalt. 
4.2 Die Höhe der Versicherungsleistung ist auf den vom Vermieter (oder einer anderen Versicherung) belasteten Selbstbehalt beschränkt. 
5 Versicherte Ereignisse 
5.1 Versichert ist der Selbstbehalt, der aufgrund eines Schadens am Mietfahrzeug oder aufgrund eines Diebstahls des Mietfahrzeugs während der Mietdauer ent-

steht. Voraussetzung für die Entschädigung ist ein durch eine andere Versicherung gedecktes Ereignis und ein daraus resultierender Selbstbehalt. 
5.2 Erreicht der gemäss Ziffer II A 5.1 versicherte Schaden nicht die Höhe des Selbstbehaltes, dann übernimmt die ELVIA den Schaden, sofern es sich dabei um ein 

versichertes Ereignis handelt. 
6 Nicht versicherte Ereignisse (in Ergänzung zu Ziffer I 5: Nicht versicherte Ereignisse) 
6.1 Schäden, bei denen die leistende Versicherung keinen Selbstbehalt vorsieht. 
6.2 Nicht versichert sind Schäden, die im Zusammenhang mit einer Vertragsverletzung gegenüber dem Autovermieter stehen. 
6.3 Nicht versichert sind Schäden, die sich nicht auf öffentlichen Strassen oder auf nicht offiziellen Strassen ereignen. 
6.4 Nicht versichert sind Schäden an Wohnwagen und anderen Arten von Anhängern. 
6.5 Wenn der Fahrzeuglenker den Schaden im Zustand der Angetrunkenheit (Überschreitung des gesetzlichen Promillegrenzwertes des jeweiligen Landes), unter 

Drogen- oder Arzneimitteleinfluss verursacht hat. 
 


